
Verkündungsblatt 9|2017 (Auszug) 
Ausgabedatum 30.05.2017 

Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 12.04.2017 
die nachfolgende Ordnung über den Zugang und die Zulassung für das Zertifikatsprogramm "Ästhetische Bildung und 
Gestaltung (ÄBuG)" beschlossen. Das Präsidium hat die Ordnung am 10.05.2017 gemäß § 37 Abs. 5 NHG genehmigt. 
Sie tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover in Kraft. 

 

 

Ordnung über den Zugang und die Zulassung 

für das Zertifikatsprogramm 

"Ästhetische Bildung und Gestaltung (ÄBuG)" 
 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für das Zertifikatsprogramm „Ästhetische Bildung 
und Gestaltung (ÄBuG)“. 

(2) Der Zugang ist nur möglich, wenn freie Plätze für das Studium in den beteiligten Fächern zur Verfügung 
stehen. 

(3) Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 geregelt. 
 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber als 

a) Gasthörerin oder Gasthörer an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist 

 oder  

b) Studierende oder Studierender an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben 
ist und nicht beurlaubt ist.  

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchst. a ist die Zulassung möglich, wenn die Immatrikulation an der Leibniz 
Universität Hannover innerhalb einer im Zulassungsbescheid lt. §5 genannten Frist erfolgt und nachge-
wiesen wird.  

 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) Das Zertifikatsprogramm beginnt jeweils zum Wintersemester. Die Bewerbung erfolgt in der Zentralen 
Einrichtung Weiterbildung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (ZEW). Die Bewerbungs-
frist beginnt am 01.09. des Jahres und endet am 01.10. des Jahres. Die Bewerbung muss mit den in Ab-
satz 2 genannten Unterlagen bei der  

Zentralen Einrichtung Weiterbildung der Leibniz Universität Hannover (ZEW) 
Gasthörenden- und Seniorenstudium 
Schloßwender Straße 7 
30159 Hannover 

 eingereicht werden. Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der Teilnehmerplätze des betreffenden Be-
werbungstermins. 

(2) Der Bewerbung als Teilnehmerin oder Teilnehmer ist von allen Bewerberinnen und Bewerbern nach § 2 
Abs.1 Buchst. a und b eine datierte Bescheinigung über die Erstanmeldung mit dem Nachweis über die 
Durchführung eines Beratungsgesprächs bei der Zentralen Einrichtung Weiterbildung der Leibniz Univer-
sität Hannover (ZEW) einzureichen (Informationen dazu siehe https://www.zew.uni-hannover.de/). Im Fall 
einer Bewerbung als Studierende der Leibniz Universität Hannover ist zusätzlich eine Immatrikulations-
bescheinigung einzureichen.  

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren aus-
geschlossen. 

 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.05.2017 9/2017 
 

 

 

§ 4 Zulassungsverfahren 

Die zur Verfügung stehenden Teilnehmerplätze werden chronologisch zu gleichen Teilen an Bewerberinnen 
und Bewerber nach § 2 Abs. 1 Buchst.a  bzw. b vergeben. Stehen mehr Teilnehmerplätze zur Verfügung als 
Bewerberinnen und Bewerber diese Plätze nachfragen, so werden die Teilnehmerplätze ungeachtet der 
Teilnehmergruppe vergeben. Über die Reihenfolge entscheidet das Datum der Erstberatung lt. Bescheini-
gung gemäß § 3 (2).  

 

§ 5 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Zentralen Einrichtung 
Weiterbildung der Leibniz Universität Hannover (ZEW) einen schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem 
wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob 
sie oder er den Platz im Zertifikatsprogramm annimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht 
vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Nicht angenommene oder nicht fristgerecht angenommene 
Plätze werden in einem Nachrückverfahren an weitere Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Die 
Vergabe der Plätze erfolgt in chronologischer Reihenfolge. Über die Reihenfolge entscheidet das Datum 
der Erstberatung lt. Bescheinigung gemäß § 3 (2). 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungs-
bescheid. 

(3) Das Zulassungsverfahren wird spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen.  

 

§ 6 In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in Kraft. 


